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T e r r i t o r i als a n ität s a n st alt N r> 5 :

k.-kr.-Oàck.

Nr. 17: La Source,

„ 18: Institut Jngenbohl,
19: Pflegcrinnenschule Zürich,

„ 20: Diakvnisscnhaus Neumünster.

T e r r i t v r i a l s a n i t ü t s a n st a l t N r. 0 :

K.-Kr.-Vetcicti.

Nr. 21 : Schwesternh. v. Roten Kreuz Zürich,

„ 22 : Institut Jngenbohl,

„ 23: Pflegerinnenschule Zürich,

„ 21: Diakonissenhaus Neumüustcr.

Durch diese Mischung der einzelnen De-

tachemente wird also einer der gefürchteten

Uebelstände vermieden und damit eine plötz-

liehe Entblößung von Zivilspitälern, die für
den betreffenden Bezirk eine Kalamität be-

8ubpLiition lies Koten I

In der ersten Nummer dieses Jahrgangs
haben wir unsere Leser von der nett erfolgten

Zustimmung der eidg. Räte zur Subvention
des Roten Kreuzes durch den Bund in

Kenntnis geseht. Wir sind bereits in der

Lage, den Wortlaut des Gesetzes mitteilen

zu können. Er lautet:

kuliàbslckluh bLtrsttöncl à Untsrltützung

à lctnoei-srilctisli Isntralversins vom
Koten tireu?.

iBoin lg. Dezember >913.)

Die B n n d e s v e r s a m m lung
der s eh w e i z e r. Eidg e n v s s e n scha f t,

nach Einsichtnahme einer Botschaft des

Bundesrates vom 21. Januar 1913,

b e s eh lie ß t :

1. Dem Zentralverem vom Roten Kreuz wird

für die Ausrüstung von 21 Rotkreuzkolonnen

und für Beschaffung des Materials für Unter-

knnft und Verpflegung von Kranken und Bcr-

deuten könnte, glücklich verhindert, um so

mehr, als es wohl kaum vorkommen wird,
daß alle Detachcmente zugleich aufgeboten
werden müssen. Und trotz dieser Mischung
werden gleichartige Schwesternverbändc nicht

auseinandergerissen, weil ein solches Detache-

ment zirka 500 Betten zu besorgen haben

wird, woraus sich mit Leichtigkeit verschie-

dene Abteilungen bilden lassen, in welche

man die Schwestern je nach ihrer Zugehörig-
keit verteilen kann.

Wir wollen nicht hoffen, daß in unserm

Vaterland die Kriegskrankenpflcge so bald

in Aktion treten müsse, aber es mag dem

ganzen Schweizervolk zur Beruhigung dienen,

zu wissen, datz im Kriegsfall für die Pflege
der Verwundeten und Kranken richtig gesorgt

sein wird.

SU2LS öurck ösn kuncl.

wundeten eine einmalige außerordentliche

Unterstützung im Betrage von Fr. 139,000
ausgerichtet.

2. Der Bundesrat wird ermächtigt, dem

Zcntralvercin vom Roten Kreuz für die Per-
sonal- und Korpsausrüstung dieser Rotkreuz-
kolonucn, sowie für Zwecke der Unterkunft
und Verpflegung von Kranken und Verwun-
deten, unbeschadet den Erfordernissen der

Kriegsbereitschaft, aus den Kriegsreserven das

erforderliche Material abzugeben.

3. Der Bundesrat wird gemäß Art. 3 des

Buudesbcschuffes vom 25. Juni >903 über

die freiwillige Sauitätshülfc zu Kriegszwecken

ermächtigt, den Beitrag an den schweizerischen

Zentralverein vom Roten Kreuz um jährlich

Fr. 15,000 zu erhöhen. Dem Bundesrate
bleibt vorbehalten, die Beitragsbediuguugen
festzusetzen und den Vcrteiluugsplau aufzu-
stellen.

1. Dieser Beschluß tritt, als nicht allgemein-
verbindlicher Natur, sofort in Kraft.
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